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Verehrte Kolleginnen und Kollegen,
wir möchten Ihnen heute einen kom
plexen Fall aus dem traumatologisch 
internistischgeriatrischen Bereich zur 
Diskussion vorstellen . 
Zuvor jedoch die Bewertung der Gut
achterstelle des im „Ärzteblatt Sach
sen“, Heft 4/2022, vorgestellten Falles 
eines cerebralen Insultes im Zuge der 
Mobilisierung eines Patienten mit einer 
konservativ versorgten Beckenfraktur 
(siehe auch Leserbriefe Seite 34) .

Zur Bewertung des Falles aus 
Heft 4/2022
In Anbetracht der anamnestischen Be 
lastungen (Vorhofflimmern, Zustand 
nach apoplektischem Insult) brachte 
der Patient ein deutlich erhöhtes Risiko 
für thromboembolische Komplikatio
nen mit, dem musste im Zuge der Be 
handlung Rechnung getragen werden .
Die initiale Umstellung der laufenden 
Antikoagulation von Xarelto auf Cle
xane 40 gewichtsadaptiert in der erst
versorgenden Einrichtung beurteilt die 
Gutachterstelle als sachgerecht, da 
zunächst unklar war, ob eine operative 
oder konservative Therapie der Fraktur 
erfolgen würde . Nach Verlegung des 
Patienten und Festlegung auf eine kon
servative Therapie, die traumatologisch 
als sachgerecht be  urteilt wurde, war  
in der nun folgenden Liegephase dem 
er höhten Risiko des Patienten für 
thromboembolische Komplikationen 
durch eine geeignete Antikoagulation 
Rechnung zu tragen . Dieser Anforde
rung wurde die nun folgende Thrombo
seprophylaxe mit Clexane 40, 1 x täglich, 
nicht gerecht, die Heparintherapie hätte 
im therapeutischen Bereich dosiert 
werden müssen . Mit Übernahme des 
Patienten in die geriatrische Rehabilita
tion wurde die Antikoagulation mit Inno
hep 0,8/d wieder sachgerecht im thera
peutischen Bereich geführt . Die Gutach
terstelle hat, gestützt auf das einstim

mige Votum des Sachverständigenra
tes, die unzureichende Antikoagulation 
des Patienten während der Liegephase 
als zumindest mitursächlich für den 
cerebralen Insult, der zum Glück folgen
los ausheilte, beurteilt und dem zu 
ständigen Haftpflichtversicherer die 
Regulierung empfohlen .

Der neue Fall aus der Gutachterstelle
Patient Jahrgang 1930, Begleiterkran
kungen: CIHK; Hypertonie, Zustand 
nach Hemikolektomie re . bei Zökum
karzinom

26. November 2020
Sturz im Garten, Verletzung re . Ober
arm, Einweisung zum Antragsgegner; 
Feststellung einer rechtsseitigen Hu 
me  russchaftfraktur . GilchristBandage, 
OPPlanung für den Folgetag .
In der Folgezeit Entwicklung eines Durch
gangssyndroms, deshalb Verschiebung 
des geplanten OPTermins, Schmerz
therapie am 28 . und 29 . No  vember 
2020 mit jeweils 7,5 mg Dipidolor i .m .

29. November 2020
Patient permanent desorientiert, ge 
reizt und unruhig, entfernt sich Ver
band und Flexüle, kurzzeitige Fixierung, 
Versorgung mit Blasenkatheter .

1. Dezember 2020
Frakturversorgung durch offene Repo
sition und Verriegelungsnagel ohne 
Komplikationen, perioperativ Cefuroxim, 
postop . zur Schmerztherapie Verord
nung von Dipidolor 15 mg bis 4 x/d
17 .00 und 23 .00 Uhr am OPTag und 
5 .00 Uhr am Folgetag je 15 mg Dipido
lor, postop . zunehmende Vigilanzmin
derung mit verzögerter Erweckbarkeit 
und Tachyarrhythmia abs .

2. Dezember 2020
Bei zunehmender Tachyarrhythmie 
7 .30 Uhr Beginn Metoprololinfusion  

5 mg/h über Perfusor (Monitorüberwa
chung auf Normalstation) .
Unter der Infusion Entwicklung einer 
reanimationspflichtigen Situation, er  folg
reiche Reanimation, Verlegung auf ITS, 
Naloxon und maschinelle Beatmung bei 
Verdacht auf Opiatüberdosierung .
Bei weiterbestehender Vigilanzminde
rung neurolog . Konsil, cCT ohne Hin
weis auf frische Blutungen oder ischä
mische Veränderungen .
EEG mit schweren generalisierten Hirn
funktionsstörungen .

8. Dezember 2020
Stabilisierung, Extubation, Verlegung 
stroke unit .

10. bis 17. Dezember 2020
Behandlung auf stroke unit, steigende 
Infektparameter, Behandlung mit 
Ampicillin und Sulbactam bei Verdacht 
auf Pneumonie, später Tazobac, Pseu
domonas in der Urinkultur .

17. Dezember 2020
Wieder verstärkte Unruhe und Desori
entiertheit .

18. Dezember 2020
Rapide Verschlechterung des AZ, nach 
Rücksprache mit den Angehörigen 
keine Therapieeskalation, Tod des Pat . 
am 18 . Dezember 2020 .

Die Behandlungseinrichtung war im 
Dezember 2020 wie fast alle stationä
ren Einrichtungen in Sachsen mit der 
Versorgung von COVID19 Patienten 
schwer belastet .
Wie beurteilen Sie diesen Behand
lungsverlauf? Wir freuen uns auf Ihre 
Diskussion und stehen für weitere Aus
künfte gern zur Verfügung . 
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